
 

 

Schule: Grundschule An der Gete          -       bitte zurück bis 19.01.2024     
 

Verbindliche Anmeldung für die Ferienbetreuung im Kalenderjahr 2024 
(bitte in Druckbuchstaben ausfüllen und Zutreffendes ankreuzen ) 
 
Name des Kindes: _____________________________________   Klasse: ________ 
 
Hinweis auf Geschwisterkind: ___________________________________ Klasse: ______ 
 
Name des Zahlungspflichtigen: 
Anschrift: 
 
Ich benötige die Ferienbetreuung aus folgenden Gründen: 

   alleinerziehend und Berufstätigkeit 
   Berufstätigkeit beider Elternteile 
   Ausbildung oder Umschulung: 

 
Ich melde mein Kind verbindlich zur Ferienbetreuung an für den folgenden Zeitraum: 
 

   Osterferien 18.03.2024 – 22.03.2024 5 Tage (Berechnung: 1 Woche) 
   Osterferien 25.03.2024 – 28.03.2024 4 Tage (Berechnung: 1 Woche) 
   Sommerferien 24.06.2024 – 28.06.2024 5 Tage (Berechnung: 1 Woche) 
   Sommerferien 01.07.2024 – 05.07.2024 5 Tage (Berechnung: 1 Woche) 
   Sommerferien 08.07.2024 – 12.07.2024 5 Tage (Berechnung: 1 Woche) 

 
Eine nachträgliche Anmeldung für die jeweiligen Ferien kann bis zu acht Wochen vor 
Ferienbeginn erfolgen. Ebenso kann eine Stornierung in schriftlicher Form bis zu acht 
Wochen vor den Ferien vorgenommen werden! 
Nach der Gebührenordnung ist für die Beitragsberechnung der "Gesamtbetrag der 
Einkünfte" lt. Einkommensteuerbescheid 2022 maßgebend. Hinzu kommt das aktuelle 
Kindergeld 2024 je nach Anzahl der Kinder (der monatliche Betrag aus dem Bescheid ist auf 
12 Monate hochzurechnen). Ohne Vorlage von Einkommensnachweisen ist der 
Höchstbetrag zu zahlen. 
 

Ich zahle pro Woche Ferienbetreuung inkl. Mittagessen (bitte Zutreffendes ankreuzen ): 

Beitrag pro Woche:                         Gesamtbeitrag für 2 und mehr Kinder  
(jährliches Bruttoeinkommen)             einer Familie: 
 

  Mindestbeitrag für Bruttoeinkommen 
bis 21.000,- €                                      = 10,- €  =   15,- €    

  Bruttoeinkommen über 21.000,- € = 21,- €  =   30,- € 
  Bruttoeinkommen über 28.000,- € = 31,- €         =   45,- € 
  Bruttoeinkommen über 34.000,- € = 41,- €         =   60,- € 
  Bruttoeinkommen über 40.000,- € = 52,- €  =   75,- € 
  Bruttoeinkommen über 47.000,- € = 60,- €         =   90,- € 
  Bruttoeinkommen über 55.000,- € = 80,- €         = 120,- € 

 
Sofern keine Einkommensnachweise oder ein Bremen Pass in der Schule vorgelegt wird, 
wird automatisch der Höchstbetrag (€ 80,00 bzw. € 120,00) erhoben.  
Die Datenschutzhinweise nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) habe ich 
zur Kenntnis genommen. 
 
 
Bremen, den       ____________________________ 

Unterschrift Erziehungsberechtigte 


